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V

Vorwort

Das Atomgesetz bildet in Deutschland seit 1960 die Rechtsgrundlage für die
Nutzung der Kernenergie, den Schutz vor ihren Gefahren und den Ausgleich da-
durch verursachter Schäden. Das Gesetz wurde seither vielfach novelliert, seine
Auslegung durch die Rechtsprechung, die Wissenschaft und die Behördenpraxis
fortentwickelt. An seinen wesentlichen Inhalten hat sich jedoch nichts geändert:
Der praktische Ausschluss von Gefahren und Risiken als grundlegender Sicher-
heitsmaßstab, die dynamische Festlegung von Sicherheitsanforderungen durch un-
bestimmte Rechtsbegriffe, die Kontrolle ihrer Einhaltung durch Hinzuziehung
unabhängiger Sachverständiger, die Zweistufigkeit des Regulierungsapparates in
Form der Bundesauftragsverwaltung und die unbegrenzte Haftung für Schadens-
fälle prägen das deutsche System und sind in mancher Hinsicht weltweit einmalig.
Wir verfügen über ein kerntechnisches Sicherheitsrecht, das den internationalen
Vergleich nicht zu scheuen braucht.

Die Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Stromerzeugung in
Deutschland bildet eine Zäsur auch in der Entwicklung des Atomrechts. Mit die-
sem Kommentar möchten wir seinen nunmehr erreichten Stand dokumentieren.
Denn das Atomgesetz ist ein Vorbild für andere Sicherheits- und Umweltgesetze
gewesen und wird es bleiben. Außerdem brauchen wir auch in Zukunft ein erprob-
tes nukleares Regulierungssystem, wenn wir in der internationalen und vor allem
der europäischen Sicherheitsdiskussion erfolgreich mitwirken wollen. Deutschland
wird auch weiterhin von bestehenden oder sogar noch im Bau befindlichen Kern-
kraftwerken umgeben sein und ist daher gut beraten, über die Ablehnung der Kern-
kraft hinaus seine Erfahrungen und Vorstellungen vom sicheren Betrieb dieser An-
lagen und ihrer behördlichen Überwachung zur Geltung zu bringen.

Heute stehen die Regelungen zur Entsorgung im Mittelpunkt der atomrecht-
lichen Praxis. Zwischenlagerung, Transporte und die Zulassung der Endlager be-
nötigen neben den notwendigen technischen Lösungen einen stabilen Rechtsrah-
men, der auf den grundlegenden Anforderungen der Anlagensicherheit aufbaut.
Die neu gebildeten staatlichen Verantwortungsträger mit der Funktionstrennung
zwischen Betreiber und Aufsichtsbehörde müssen in ihre Aufgaben und das Zusam-
menwirken hineinwachsen. Die Suche nach einem geeigneten Endlagerstandort in
Deutschland, sowie die aufkommende Diskussion in unseren Nachbarstaaten wird
auch langfristig atomrechtlichen Sachverstand erfordern.

Dauerhaft benötigt wird das nukleare Haftungs- und Entschädigungsrecht, ein
Schwerpunkt dieses Kommentars. Auch wenn sich die Schadensrisiken durch die
Abschaltung der Kernkraftwerke in Deutschland vermindern, bestehen sie doch
wegen der Anlagen in unserer Nachbarschaft sowie im Hinblick auf sonstige nu-
kleare Einrichtungen und Strahlenquellen fort. Das deutsche Haftungsrecht beruht
vollständig auf internationalen Verträgen und muss sachkundig mit den internatio-
nalen Partnern fortentwickelt werden. Wegen des hier zugrunde gelegten Vertrags-
standes wird auf S. 675 verwiesen.

Unser Ziel war es, die dogmatischen Grundzüge des Atomrechts herauszuarbei-
ten. Auf eine eigenständige Kommentierung der Nebengesetze haben wir daher
verzichtet, aber auf rechtliche und technische Einführungen für in dem Gebiet
nicht erfahrene Leser Wert gelegt. Um möglichst viele praktische Erfahrungen
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mit dem Atomrecht einfließen zu lassen, haben wir ausschließlich auf Autoren zu-
rückgegriffen, die mit der Anwendung des Atomgesetzes befasst waren oder sind.
Wir danken allen Verfassern für ihre gründliche Arbeit und besonders dem Verlag
C.H. Beck für seine Geduld und sein Verständnis. Zu ganz besonderem Dank sind
wir der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Frau Dipl.-Juristin Laura Wolfstädter ver-
pflichtet, ohne deren unermüdlichen Einsatz in der Redaktion die Herausgabe
dieses Kommentars nicht möglich gewesen wäre.

Berlin und Göttingen im Januar 2021 Gerald Hennenhöfer
Thomas Mann
Norbert Pelzer
Dieter Sellner
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